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Wunsch äusserte, die Debatte möge weder politisch noch
polemisch geführt werden.

Die Gedanken des Referats von Stadtbaumeister A. H.
Steiner lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Bauordnung

1947, als Gemeinschaftswerk der städtischen Behörden,
des Z.I.A. und des B.S.A. war aufgebaut auf der Revision des
Kantonalen Baugesetzes von 1943, die allerdings nicht
standgehalten hat, obwohl von 1907—1947 daran gearbeitet worden

war. Der Z.I.A. wurde beizeiten über die beabsichtigte
Teilrevision der Bauordnung orientiert, wobei an das Referat
Marti vom 13. Februar 1953 (siehe S.B.Z. 1953, S. 138) mit
anschliessender Diskussion zu erinnern ist. Schwierigkeiten
bei der Durchführung der neuen Bauordnung zeigten sich vor
allem bezüglich der Freihaltezonen (Grünzonen,
Landwirtschaftszonen), verhärtet durch die bekannten Bundesgerichtsentscheide

vom Jahre 1952, so dass man hier eine Behelfslösung

in Vorschlag bringen musste durch Einteilung dieser
umstrittenen Gebiete in die Zone niedrigster Bebauung (W
2% 17 %). Dies stellt zwar keine ideale, aber eine praktische
Lösung dar. Die im Sofortprogramm der Opposition
vorgeschlagene konzentrierte Wohnbebauung mit grossen
Freiflächen deckt sich sonst weitgehend mit dem Vorschlag der
Behörde. Anhand von Lichtbildern zeigt der Referent, wie auf
allen Stadtgebieten die Verwendung der Grünzonen für
Schulhäuser, Friedhöfe, Sportplätze usw. vorstudiert wird. Die Teü-
revision sieht ferner Aufzonungen speziell in Schwamen-
dingen, Affoltern, Seebach vor, so dass mit einer Einwohnerzahl

auf Stadtgebiet bis zu 600 000 gerechnet werden kann.
Auch sind verschiedene Erleichterungen für den Baubeflissenen

vorgesehen. Erschwerend wirkt sich natürlich immer
wieder die Tatsache aus, dass für die Regionalplanung die
gesetzlichen Grundlagen fehlen. Der Arbeit der Behörden darf
Vertrauen entgegengebracht werden.

Namens der Opposition, des Aktionskomitees für eine zeit-
gemässe Bauordnung, führte Architekt H. Marti das Gegen-

||r||f|rat. Nach Bekanntgabe der Mitglieder des Aktionskomitees
weist er darauf hin, dass bereits am Juristentag 1947 in

Engelberg die Landwirtschafts- und Grünzone als rechtlich
anfechtbare Bestandteile der neuen Bauordnung taxiert wurden.

Die Belange des Verkehrs sind zu wenig berücksichtigt.
Die getrennte Behandlung von Zonenplan und Verkehrsplan

j^^ÄEalsch. Die Opposition richtet sich grundsätzlich nicht
gegen einzelne Beamte. Richtlinien der Aktion: 1. Kantonale
Baugesetzrevision möglichst fördern. Es ist zu fürchten, dass
darauf noch lange gewartet werden muss. 2. Stadtplanung:
Die pyramidale Zonenaufteilung mit dem Abklingen der
Bauhöhen gegen den Stadtrand muss aufgegeben werden. 3. Die
Zone W 2% 17 % als Behelfszone für die umstrittenen
Freihaltegebiete ist nicht geeignet; aus folgender
Ueberlegung: a) kommt die Kantonale Revision noch lange nicht,
so werden die so eingeteilten Gebiete weitgehend überbaut
sein und der Stadt diese Freiflächen verloren gehen, b) Kommt
sie bald, ist eine Aenderung erst recht nicht berechtigt. Eine
Totalrevision musste vor allem das /ZäcAewmässige Ausdehnen
der Bautätigkeit hemmen zugunsten konzentrierter Lösungen,
die die Vorschriften im Hinblick auf das Mittelstandsgewerbe
erleichtern. Bei der Stadtplankonzeption ist dem pyramidalen
Aufbau der Zonen entgegenzuwirken, wobei eine theoretische
Einwohnerzahl von 700 000 Menschen zugrundezulegen ist, um
bei einem effektiven Anwachsen auf maximum 550 000
Einwohner genügend Spielraum zu bieten, da ohnehin mit einem
gewissen Ausfall (z. B. für Geschäftszwecke) zu rechnen ist.
Damit wird auch der wegen Landverknappung übersteigerten
Bodenspekulation der Wind aus den Segeln genommen. Dabei
soll von der passiven zur aktiven Baulandrealisierung
übergegangen werden.

Die Diskussion wird sehr eifrig benützt. Die wichtigsten
|pelta|äge seien kurz festgehalten:

Dr. Emil Walter hält die sich vollziehende Spaltung in der
iKlBäiweit vom politischen Gesichtspunkt aus für gefährlich.
Die Verschleppung bezüglich des Schicksals der Landwirt-

pfehaftszone hat bereits zu beträchtlichen Spekulationen
geführt. Die hier liegende Gefahr wird mit Zahlen belegt.

Arch. J. Zweifel bezweifelt, dass die Berechnungen der
Stadt stimmen, wonach durch die geplanten Ankommungen
rund 180 000 Menschen (Einwohnerzahl von Basel) mehr
Platz haben sollen. Ohne Reserven haben wir die Spekulation.

Arch. R. Meyer: Wenn wir heute eine Teilrevision
durchführen, muss nach der Erneuerung des Kantonalen Baugesetzes

nochmals revidiert werden. Wenn wir für die Landwirt-
||||filftszone die Behelfslösung mit der Zuteilung von Zone
W2)i 17 % einführen, geben wir damit den Landgemeinden,
die bekanntlich den Blick auf Zürich richten, ein schlechtes
Beispiel. Mit der Teilrevision wird die Bevölkerung die Sache
als erledigt empfinden und später schwer nochmals für eine
Aenderung zu haben sein.
Dr. M. Lüthi, Arch.: Das Bild Zürichs vom Uetliberg aus
erinnert an eine vollgepackte Kiste. Wichtig ist die Schaffung

von Satellitenstädten (z. B. Berlin-GEtuiewald), wobei der
Verkehr bewusst in jene Richtung zuleiten ist, wo eine solche
Satellitenbildung geeignet wäre. Dies wäre ein Weg, billiges
Bauland zu erschliessen.

Arch. R. Landolt: Der B.S.A. hat sich mehrheitUch
zugunsten des etappenweisen Wegs zur Revision ausgesprochen.
Die Ausnützungsziffern werden praktisch heute schon
angewendet, bei kleinen Grundstücken ist dies aber nicht möglich.
Daher: jeweils möglichst viel Land zusammenbringen für
gemeinsame Ueberbauung, damlH von den Kompensationsmöglichkeiten

Gebrauch gemacht werden kann.
Dr. R. Bühler sieht nicht ein, was die vorUegende Debatte

mit der Abstimmung vom 3. Juli zu tun hat. Die Abstimmung

vom 3. Juli ist nicht ausschlaggebend für die Revpion.
Arch. W. Silberschmidt: Die Teilrevision wird selbst bei

Annahme wegen Rekursen erst in etwälzwei Jahren
rechtskräftig werden, daher drängen sich Sofortmassnahmen auf.

Dr. W. Romang fürchtet bei Annahme die Provisorien,
begrüsst eine gesunde Opposition, ist für Ablehnung.

Arch. W. Stücheli: Warum hat Weh die Opposition nicht
früher gemeldet? Er vermisst konkrete Vorschläge der
Kritiker. Lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf
dem Dach!

Arch. J. Hunziker: Die Bauordnung muss der Entwicklung

vorausgehen. Die Landwirtschaftszone soll endgültig,
nicht provisorisch geregelt werden.

Ing. A. Hörler: Das Bauen in der L.-Zone kann in gewissen
Fällen bei der Planung der Versorgungs- und Abwasseranlagen

bewusst erschwert oder verhindert werden.
Dr. M. Hottinger fürchtet, dass nach Annahme der

Teilrevision nichts mehr geschehe. Warnt vor Entwicklungen wie
Fall Maur.

Dr. E. Bieri: Wenn die L.-Zone stärker aufgezont werden
sollte, würde dies der Rechtsgleichheit widersprechen. Der
Sinn des 3. Juli sei Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit.

Es folgen noch verschiedene Voten pro und contra.
Bruppacher findet, dass der Art. 53 (Ausnahme-Artikel) zu
viel Kompetenz in die Hand der Behörde lege.

Stadtrat Dr. S. Widmer dankt für die flotte Teilnahme
an der Diskussion. Bei Annahme der Teilrevision haben wir
bestimmt eine bessere Situation als bei Verwerfung. Ueber
das Endziel sind wir uns einig: Revision des kant. Baugesetzes.

Doch diese schon in zwei Jahren erwarten zu können,
scheint aussichtslos.

Schlusswort von Arch. H. iWaiM* Bei der starken
Entwicklung der Architektur geht bei den heutigen Vorschriften
der Weg fast aller Gesuche über die Ausnahmen. Marti
weist auf seine Veröffentlichungen in der SBZ und in der
Tagespresse hin, die schon auf Jahre zurückgehen.

Schlusswort von Stadtbaumeister A. H. Steiner: Er freut
sich über die angeregte jjfcikussion, warnt aber vor grauer
Theorie, spricht für Art. 53. Bauordnung und Verkehr sind
selbstverständlich zu koordinieren.

Schluss der Sitzung 23.45 h.
Der Protokollführer: A. v. Waldkirch

ANKÜNDIGUNGEN
Schweiz. Verband für die Materialprüfungen
der Technik (SVMT)

215. Diskussionstag

Samstag, 9. Juli, Auditorium I der ETH, Zürich

10.20 h: Dr. W. Morawietz, iSSa,. Duisburger Kupferhütte:
«Gewinnung reiner Metalle über Amalgame».

11.10 h: J. C. Chaston, Ph. D., A. R. S. M., F. Inst. P., F. L M.
c/o Johnson, Mathey & Co. Limited, Wembley:
«Production and Properties of Pure Metals».

12.30 h: Mittagessen im Restaurant Königstuhl, Stüssihof-
statt 3.

14.15 h: Dr. G.Busch, Professor an der ETH, Zürich: «Her¬
stellung und Eigenschaften hochreiner Halbleiter».

15.15 h: Dr. A. Gäumann, Stiftung «Seltene Metalle» ETH,
Zürich: «Elektrochemische Reinigung mit flüssigen
Elektroden».

Anschliessend: Diskussion.
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